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Thema:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für Einsätze bzw. Leistungen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Prenzlau 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  Eigenanteil:  

Folgekosten:  Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung  beschließt  die  Satzung  über  die  Erhebung  von
Gebühren für  Einsätze  bzw.  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr  der  Stadt  Prenzlau
gemäß Anlage 1. 

Anlagen:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für Einsätze bzw. Leistungen der1.
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Prenzlau
Betriebsabrechnungsbogen (BAB)2.
Gegenüberstellung der Kostentarife nach der bisherigen Satzung, dem BAB sowie3.
dem Vorschlag für die neue Satzung
Synopse 4.

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 14.05.2020 FR-A
2 08.06.2020 HAU
3 18.06.2020 SVV
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

Begründung:

Das Gesetz  über  den  Brandschutz,  die  Hilfeleistung  und  den  Katstrophenschutz  des
Landes Brandenburg  (Brandenburgisches  Brand-  und  Katstrophenschutzgesetz  
BbgBKG) wurde im Jahr 2019 grundlegend überarbeitet und im Gesetz vom 19. Juni 2019
(GVBl.I/19 [Nr. 43], S.25) neu gefasst.

In der  neuen  Fassung  wurde  der  §  45  des  BbgBKG  dahingehend  abgeändert,  dass
nunmehr eine  Gebühr  nach  dem  Kommunalabgabengesetz  (KAG)  anstatt  eines
Kostenersatzes erhoben  werden  kann.  Dies  schafft  bei  der  Bescheidung  von
kostenpflichtigem Feuerwehreinsatz Rechtssicherheit.

Die Kämmerei  der  Stadt  Prenzlau  erstellte  diesbezüglich  einen
Betriebsabrechnungsbogen nach den Vorgaben des KAG (Anlage 2).

Neuanschaffungen im  Fuhrpark  und  technische  Änderungen  wurden  hierbei  ebenfalls
berücksichtigt.

Aus diesem  Grund  wird  eine  angepasste  Satzung  über  die  Erhebung  von  Gebühren  für
Einsätze bzw.  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr  der  Stadt  Prenzlau  der
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die vorgeschlagenen  Gebührensätze  sind  in  Anlage  3  im  Vergleich  zu  den  derzeitig
geltenden Kostenersätzen dargestellt. 

Matthias Schmidt
Amtsleiter
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